
Motion der Fraktion SP/WettiGrüen vom 21. Oktober 2021 betreffend barrierefreien Zu-
gang zum Gluri Suter Huus

Der Gemeinderat wird aufgefordert, die notwendigen baulichen Massnahmen vorzunehmen,
um den barrierefreien Zugang zu sämtlichen öffentlich zugänglichen Bereichen des Gluri Suter
Huus zu gewähren.

Begründung:

Das Gluri Suter Huus erfüllt in Wettingen mehrere Aufgaben. Es beherbergt zwei Kindergärten,
die Galerie und das Figurentheater. Dank dem grossen Engagement seitens der Verantwortli-
chen in den letzten Jahrzehnten ist das Gluri Suter Huus heute ein Leuchtturm der Wettinger
Kultur, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist.

Leider ist das Gebäude in keiner Art und Weise für Menschen mit Geheinschränkungen zu-
gänglich' Ftir die Motionär:innen ist diese Benachteiligung von Menschen mit Behinderung
nicht haltbar und wir beantragen daher vom Gemeinderat bauliche Massnahmen. Dies würde
auch dem Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen vom L3' Dezember 2002 entsprechen, welches Massnahmen fordert, um Be-
nachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen.

Eine Möglichkeit dazu wäre der Einbau eines Personenlifts, der alle Ebenen des Gluri Suter
Huus (Keller bis Galerie) bedienen kann. Ein solcher könnte den barrierefreien Zugang aller
öffentlich zugänglichen Bereichen des Gluri Suter Huus ermöglichen. Für die Mitarbeitenden
ergäben sich ebenfalls Erleichterungen beim Transport von Waren und Mobiliar durchs ganze
Gebäude.

Die Wettinger Galerie im Gluri Suter Huus feiert 2022 ihr FünfzigJahrJubiläum. Es wäre an
der Zeit, den Zugang zur Wettinger Gemeindegalerie für alle Menschen zu ermöglichen.
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